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1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs über die Durchführung der Resolution 64/651;

2. fordert alle Staaten erneut auf, gemäß ihren Ver-
pflichtungen nach der Charta der Vereinten Nationen und
dem Völkerrecht, worin unter anderem die Freiheit des Han-
dels und der Schifffahrt festgeschrieben ist, den Erlass und
die Anwendung von Gesetzen und Maßnahmen von der Art,
wie sie in der Präambel dieser Resolution genannt werden, zu
unterlassen;

3. richtet erneut die dringende Aufforderung an die
Staaten, in denen solche Gesetze und Maßnahmen bestehen
und nach wie vor angewandt werden, so bald wie möglich
und in Übereinstimmung mit ihrer Rechtsordnung die erfor-
derlichen Schritte zu unternehmen, um sie aufzuheben oder
außer Kraft zu setzen;

4. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit
den entsprechenden Organen und Organisationen des Sys-
tems der Vereinten Nationen und unter Berücksichtigung der
Ziele und Grundsätze der Charta und des Völkerrechts einen
Bericht über die Durchführung dieser Resolution zu erstellen
und ihn der Generalversammlung auf ihrer sechsundsechzigs-
ten Tagung zu unterbreiten;

5. beschließt, den Punkt „Notwendigkeit der Beendi-
gung der von den Vereinigten Staaten von Amerika gegen
Kuba verhängten Wirtschafts-, Handels- und Finanzblocka-
de“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechsundsechzigs-
ten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 65/7

Verabschiedet auf der 41. Plenarsitzung am 29. Oktober 2010,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/65/L.7, vorgelegt vom Präsidenten der Generalversammlung. 

65/7. Überprüfung der Architektur der Vereinten
Nationen für die Friedenskonsolidierung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 60/180 vom 20. De-
zember 2005, insbesondere deren Ziffer 27,

in Bekräftigung der Wichtigkeit der von den Vereinten
Nationen geleisteten Arbeit auf dem Gebiet der Friedenskon-
solidierung und der Notwendigkeit dauerhafter Unterstützung
und ausreichender Ressourcen für diese Arbeit,

in Anerkennung der Rolle der Kommission für Friedens-
konsolidierung als eines zwischenstaatlichen Beratungsor-
gans mit dem besonderen Auftrag, den Bedürfnissen der Län-
der, die einen Konflikt überwunden haben, im Hinblick auf
einen dauerhaften Frieden Rechnung zu tragen, 

1. begrüßt den von den Komoderatoren vorgelegten
Bericht über die Überprüfung der Architektur der Vereinten
Nationen für die Friedenskonsolidierung52, dem eingehende
Konsultationen mit den Mitgliedern der Vereinten Nationen
und anderen Interessenträgern zugrunde liegen;

2. ersucht alle maßgeblichen Akteure der Vereinten
Nationen, die Empfehlungen des Berichts im Rahmen ihres
jeweiligen Mandats und nach Bedarf anzuwenden, mit dem
Ziel, die Wirksamkeit der Kommission für Friedenskonsoli-
dierung weiter zu verbessern;

3. ist sich dessen bewusst, dass die Maßnahmen der
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Friedenskonsolidie-
rung dauerhafte Unterstützung und ausreichende Ressourcen
benötigen, damit die bestehenden Herausforderungen bewäl-
tigt werden können;

4. ersucht die Kommission für Friedenskonsolidie-
rung, in ihren Jahresberichten anzugeben, welche Fortschritte
bei der Anwendung der einschlägigen Empfehlungen des Be-
richts erzielt wurden;

5. fordert, dass fünf Jahre nach der Verabschiedung
dieser Resolution eine weitere umfassende Überprüfung nach
dem in Ziffer 27 der Resolution 60/180 dargelegten Verfah-
ren vorgenommen wird;

6. beschließt, auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung
unter dem Tagesordnungspunkt „Bericht der Kommission für
Friedenskonsolidierung“ auch eine Überprüfung der bei der
Anwendung der einschlägigen Empfehlungen des Berichts
erzielten Fortschritte vorzunehmen.

RESOLUTION 65/8

Verabschiedet auf der 45. Plenarsitzung am 4. November 2010,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/65/L.9 und Add.1, eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Alba-
nien, Andorra, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Australien,
Belarus, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien,
Chile, China, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador,
Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Grie-
chenland, Guatemala, Haiti, Indien, Indonesien, Irak, Irland, Is-
land, Israel, Italien, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Ka-
nada, Kasachstan, Katar, Kirgisistan, Kroatien, Kuwait, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Mali, Malta, Marok-
ko, Mauritius, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco,
Mongolei, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwegen,
Oman, Österreich, Pakistan, Palau, Peru, Philippinen, Polen, Por-
tugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische
Föderation, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz,
Serbien, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Lucia, Ta-
dschikistan, Thailand, Togo, Tschechische Republik, Türkei,
Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Vereinigte Arabi-
sche Emirate, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordir-
land, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zypern.

51 A/65/83 und Add.1. 52 A/64/868-S/2010/393, Anlage.




